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Ausschuss für Haushalt und Finanzen 

 2. Dezember 2025 

Einladung 

Mitglieder des Ausschusses für Haushalt und Finanzen 

Minister der Finanzen und für Europa 

Minister für Inneres und Kommunales (zu TOP 1) 

Ministerin für Gesundheit und Soziales (zu TOP 1) 

Minister für Infrastruktur und Landesplanung (zu TOP 1) 

Ministerium für Gesundheit und Soziales (zu TOP 3 und 4) 

Präsident des Landesrechnungshofes Brandenburg 

nachrichtlich:  Präsidentin des Landtages 

Geschäftsstellen der Fraktionen 

Ministerin und Chefin der Staatskanzlei 

Landesbeauftragte für den Datenschutz und  

für das Recht auf Akteneinsicht   

Beauftragte des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung 

der Folgen der kommunistischen Diktatur   

Beauftragte für Polizeiangelegenheiten des Landes Brandenburg  

Beauftragter zur Bekämpfung des Antisemitismus im Land Brandenburg  

Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden 

Kabinettreferate aller Ministerien 

15. (teilweise öffentliche) Sitzung 

des Ausschusses für Haushalt und Finanzen 

Donnerstag, den 4. Dezember 2025 

10.00 Uhr 

Raum 1.050 (Livestream/Aufzeichnung) 

Landtag Brandenburg 

Alter Markt 1 

14467 Potsdam 



Landtag Brandenburg Einladung zur 15. öffentlichen Sitzung (ND) 
8. Wahlperiode 2. Dezember 2025 
Ausschuss für Haushalt und Finanzen 

 

 

- 2 - 

 

Tagesordnung (Entwurf): 

1. Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens „Zukunftspaket Brandenburg“ 

(Zukunftspaket Brandenburg-Errichtungsgesetz - ZuPakBbgG) – öffentlich  

 Gesetzentwurf der Landesregierung – Drucksache 8/1964 vom 04.11.2025 

 

 Auswertung der schriftlichen Anhörung und Beschlussfassung zur 2. Lesung 
 

2. Unterrichtung des Landtages Brandenburg über die Einwilligung in über- und 

außerplanmäßige Ausgaben mit einem Betrag von 25.000 EUR und darüber im 

I. Halbjahr 2025 

und 

 

Unterrichtung des Landtages Brandenburg über die Einwilligung in die Inan-

spruchnahme von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigun-

gen mit einem Jahresbetrag von 25.000 EUR und darüber im I. Halbjahr 2025 – 

öffentlich  

Schreiben der Präsidentin des Landtages vom 05.11.2025 

 

Kenntnisnahme 
 

3. Unterrichtung gemäß § 8 Abs. 1 Satz 3 HG 2025/2026; überplanmäßige Ausgabe 

im Haushaltsjahr 2025 bei Kapitel 07 070 Titel 633 70 – „Kostenerstattungen an 

örtliche Sozialhilfeträger sowie an örtliche Eingliederungshilfeträger“ – öffent-

lich 

 MdFE-Vorlage 33/25 

 

 Kenntnisnahme 
 

4. Verschiedenes – öffentlich  
 

4.1 Zuwendungsbescheide für Frauenhäuser in Brandenburg (auf Antrag der 

CDU-Fraktion) 

Bericht des Ministeriums der Finanzen und für Europa 
 



Landtag Brandenburg Einladung zur 15. öffentlichen Sitzung (ND) 
8. Wahlperiode  2. Dezember 2025 
Ausschuss für Haushalt und Finanzen 

 

 

- 3 - 

 

4.2 Durchführung einer auswärtigen Sitzung 

Verständigung und ggf. Beschlussfassung 
 
 

5. Aktuelles zur ILB – nichtöffentlich 

 

 Berichtsbitte des Ministeriums der Finanzen und für Europa 
 

gez. Falk Janke 

Vorsitzender 

 

 
Die interessierte Öffentlichkeit, Vertreterinnen und Vertreter der Medien sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Ministerien werden gebeten, sich möglichst bis zum Vortag beim Sekretariat unter der E-Mail ausschussahf@land-

tag.brandenburg.de oder der Telefon-Nr. 0331 966-1176 anzumelden. 

 

Besucherinnen und Besucher, für deren Teilnahme an der Sitzung Maßnahmen für den barrierefreien Zugang erfor-

derlich sind, werden um einen entsprechenden Hinweis bei der Anmeldung gebeten. Bitte haben Sie Verständnis, 

dass in diesen Fällen ein gewisser zeitlicher Vorlauf für die Planung entsprechender Maßnahmen erforderlich ist. 

Eine Platzreservierung erfolgt im Rahmen der Möglichkeiten in der Reihenfolge der Anmeldungen. Bitte beachten 

Sie, dass im und am Landtagsgebäude keine Parkplätze zur Verfügung stehen. 

 

Die Sitzung des Ausschusses wird live im Internet übertragen und aufgezeichnet. Die Sitzung kann per Livestream 

über die Website des Landtages http://www.landtag.brandenburg.de mitverfolgt werden. Eine Aufzeichnung der Sit-

zung ist in der Regel am Folgetag auch in der Mediathek für einen Zeitraum von sechs Monaten über die Website 

des Landtages abrufbar. 


